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Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Bienenseuchen-Verordnung; 
Bekämpfung der Varroatose 
 
 
 
Wasserrecht; 
Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf dem Grundstück Fl. Nr. 2781, Gem. 
Mamming, Karl Mossandl GmbH Co KG 
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31-565/2  
 
 
Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Bienenseuch en-Verordnung; 
Bekämpfung der Varroatose  
 
 
Das Landratsamt Dingolfing-Landau erlässt folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 
1 Anordnung 

 
Im gesamten Landkreis Dingolfing-Landau sind alle Bienenvölker nach Trachtende mit 
zugelassenen Mitteln gegen Varroatose zu behandeln. 
 

1.1 Diese Anordnung gilt für das Behandlungsjahr 2016. 
 
1.2 Bei der Anwendung der Arzneimittel haben sich die Bienenhalter nach den Anweisungen der 

Hersteller zu richten. 
 

1.3 Ausnahmen vom allgemeinen Behandlungsgebot sind möglich, falls es sich um Versuche zur  
Resistenzzucht handelt. Anträge dazu sind an das Landratsamt Dingolfing-Landau zu stellen. 

 
 
2 Anordnung des sofortigen Vollzugs 
 

Diese Anordnung wird für sofort vollziehbar erklärt. 
 
 

3 Kosten 
 

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
 

4 Inkrafttreten 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Dingolfing-Landau als öffentlich bekanntgegeben. 
 
 

 
Dingolfing, 21.03.2016 
Landratsamt Dingolfing-Landau  
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Hinweise: 

 

1. Im Interesse einer effektiven Varroatose-Bekämpfung werden die Imker gebeten, 
überdurchschnittliche Winterverluste der Veterinärabteilung des Landratsamtes Dingolfing-Landau 
(Tel: 08731/87507) zu melden.  

2. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekanntzumachen. Einer Begründung dieser 
Allgemeinverfügung bedarf es gemäß Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 BayVwVfG nicht. 

3. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 
Dingolfing-Landau, Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing, Zimmer-Nr. 150, aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 
 
 

--------------- 
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Wasserrecht; 
Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf dem Grundstück Fl. Nr. 2781, Gem. Mamming, Karl 
Mossandl GmbH Co. KG 
 
 
 
Die Karl Mossandl GmbH Co. KG hat die Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 2781, Gem. Mamming, beantragt. 
 
Die Stellungnahmen der Behörden sowie die Stellungnahmen von Vereinigungen zu dem Plan werden 
am  

 
Montag, den 25.04.2016, 

09.00 Uhr, 
im kleinen Sitzungssaal 

des Landratsamtes Dingolfing-Landau 
 

 
mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert. 
 
Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden 
kann. 
 
 
 
Dingolfing, den 24.03.2016 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

--------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 


